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Einleitung

A. Anlass und Ziel der Arbeit

„Das herrschende Verständnis der Rechtswegaufteilung leidet ganz ent-
schieden darunter, daß man es ersichtlich als geradezu unvorstellbar ansieht, 
den Kläger zwischen mehreren in Betracht kommenden Rechtswegen wählen 
zu lassen.“1 Dieses 1974 von W.  Grunsky beklagte „Entweder-Oder“2 zwi-
schen mehreren Rechtswegen hat wenig an Aktualität eingebüßt. Inzwischen 
haben die §§ 17 Abs. 2, 17a GVG einige auf die Existenz mehrerer Rechts-
wege zurückzuführende Missstände beseitigt. Das tiefer liegende Problem, 
namentlich das Denken in starr voneinander abzugrenzenden Rechtswegen, 
ist hingegen unverändert aktuell.

Die Interpretation des Rechts auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101 
Abs. 1 S. 2 GG hat zur Verfestigung eines Verständnisses von Zuständigkei-
ten als unveränderlich beigetragen.3 Dieses rigide Verständnis hat zwar auch 
Vorzüge: Es sorgt dafür, dass die eingearbeiteten und idealerweise auch fach-
nahen Gerichte mit einer Sache befasst werden, wohingegen Wahlrechte in 
Bezug auf die gerichtliche Zuständigkeit theoretisch dazu führen können, 
dass fachfremde Gerichte zur Entscheidung berufen sind. Doch dürfen sel-
tene Problemfälle nicht den Blick auf Konstellationen verstellen, in denen 
Sachzusammenhänge zumindest ambivalent sind und der Vorrang der einen 
oder anderen Zuständigkeit kaum zwingend erscheint.

Im Staatshaftungsrecht dauert die Diskussion um den einen „richtigen“ 
Rechtsweg an. Der überwiegend einschlägige Zivilrechtsweg wurde bereits 
hinterfragt, als es noch keine gleichwertige Verwaltungsgerichtsbarkeit gab.4 
Wie im Verlauf dieser Arbeit deutlich wird, gibt es keine richtige Antwort 

1  W. Grunsky, SGb 1974, S. 424 (425).
2  W. Grunsky, SGb 1974, S. 424 (425).
3  Vgl. krit. dazu W. Gravenhorst, Die Aufspaltung der Gerichtszuständigkeit nach 

Anspruchsgrundlagen, 1972, S. 11 ff., 30 ff.
4  O.  Mayer, Die Entschädigungspflicht des Staates nach Billigkeitsrecht, 1904, 

S. 25: „Über Ansprüche auf Ausgleichung besonderer Nachteile aus der öffentlichen 
Verwaltung entscheiden die Verwaltungsbehörden unter Vorbehalt der Berufung zum 
Oberverwaltungsgericht.“ Vgl. auch W.  Schelcher, Justiz und Verwaltung, 1919, 
S. 213 ff.; B.  Drews, PrVerwBl  47 (1925/26), S. 571 (571 f.); Bank, RuPrVBl  50 
(1929), S. 65 (67).
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auf die Rechtswegfrage. Es verwundert daher auch nicht, dass der Diskus-
sion seit Längerem nachgesagt wird, sie sei ein politischer Kampf um Gel-
tungserhaltung und -zuwachs5 und eine „Machtfrage“6 bezüglich der Deu-
tungshoheit im Staatshaftungsrecht. Gibt es kein eindeutiges Richtig oder 
Falsch, so ist die Frage des Rechtswegs sicherlich ein Politikum. Dies 
schließt indes nicht aus, sachlich nach einer besseren Lösung zu suchen.7

Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsweg im Staatshaftungsrecht ist als 
„Geschichte des Scheiterns“8 und „Sisyphos-Arbeit“9 bezeichnet worden. 
Hoffnung auf eine Lösung des Problems ging von einem Gesetzentwurf zur 
Einführung eines – in Anlehnung an die §§ 403 ff. StPO – sogenannten Ad-
häsionsverfahrens im Staatshaftungsrecht aus.10 Damit wäre es möglich ge-
wesen, anlässlich einer Klage vor dem Verwaltungsgericht bei eben diesem 
auch staatshaftungsrechtliche Ansprüche geltend zu machen.11 Vorausgegan-
gen war die seit Längerem anhaltende Debatte um die generelle Neuordnung 
der Rechtswege.12 Das Adhäsionsverfahren selbst war Teil  eines auf Be-
schleunigung und Effektivitätssteigerung abzielenden Gesetzentwurfs.13 Da-
bei handelte es sich zum Teil um Nachwirkungen der vielen Asylverfahren,14 

5  F.  Baur, DRZ 1949, S. 395: „Ressortpartikularismus“; zust. O.  Bachof, SJZ 
1950, Sp. 161. Aus jüngerer Zeit W.  Schlick, in: FS Krämer, 2009, S. 527 (529); 
B. J. Hartmann, Öffentliches Haftungsrecht, 2013, S. 179.

6  W. Höfling, VVDStRL 61 (2002), S. 260 (284 f.); vgl. auch J. Nicolai/N. Kuszlik, 
ZRP 2015, S. 148 (149); F.  Schoch, in: FS 150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
2014, S. 215 (221). 

7  Vgl. W.  Kahl, Droht die Entmachtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die 
Zivilgerichte?, 2016, der trotz des polarisierend gewählten Titels (a. a. O. S. 108) kei-
nen rein politischen Machtkampf sieht, a. a. O. S. 4.

8  F. Schoch, in: FS 150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2014, S. 215 (223).
9  M. Thiel, in: FG König, 2014, S. 409 ff.
10  Lat. adhaerere – „an etwas haften“.
11  BR-Drs. 113/19, S. 1, 10 ff.; BT-Drs. 19/10992 (neu), S. 7, 13 ff. Im Folgenden 

als „E-VwGO“ bezeichnet.
12  Siehe 76. JuMiKo (Frühjahrskonferenz), 2005, TOP I.1 Nr. 2 lit. b) und c). Kon-

kreter dann die 79.  JuMiKo (Frühjahrskonferenz), 2008, TOP I.2 („Bereinigung des 
Systems der Rechtswegzuweisungen“) zur Abschaffung der Rechtswegklauseln im 
GG und der Ordnung anhand des Primärrechts. Sodann 86. JuMiKo (Frühjahrskonfe-
renz), 2015, TOP I.15 (Einsetzung einer Arbeitsgruppe, vgl. Fn. 13) und 87. JuMiKo 
(Herbstkonferenz), 2016, TOP I.10 Beschl. Nr. 4: Auftrag, Adhäsionsvorschlag zu 
unterbreiten und 89.  JuMiKo (Herbstkonferenz), 2018, TOP I.5 Beschl. Nr. 2 lit. b): 
Entscheidung für die Einführung eines Adhäsionsverfahrens.

13  Vorausgegangen war der Bericht der Länderoffenen Arbeitsgruppe Rechtsweg-
bereinigung v. 18. Okt. 2016, wonach als vermittelnde Lösung ein Adhäsionsverfah-
ren in Betracht zu ziehen sei, a. a. O. S. 23, 35, 39 f., 46, 133 f.

14  Vgl. die Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 19/10992 (neu), S. 24 f.; 
siehe auch M. Beckmann, DÖV 2019, S. 773 (774).
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teilweise auch um Reaktionen auf die steigende Komplexität im Wirtschafts-
verwaltungsrecht sowie auf als zu langwierig erachtete Prozesse, wie beson-
ders in Bezug auf Infrastrukturverfahren.15 Einen konkreten Bezug hierzu 
wies das Adhäsionsverfahren nicht auf. Es sollte aber auch dazu beitragen, 
den „Verwaltungsprozess noch besser [zu] machen“16.

Die Kritik an einigen Kernbestimmungen des Vorhabens, vor allem dem 
konzentrierten Verfahren nach § 87c E-VwGO,17 wird ein Grund dafür gewe-
sen sein, den Entwurf nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen brachte die Bun-
desregierung einen als dringlicher erachteten Teil der vorgesehenen Änderun-
gen (vor allem der §§ 48, 101, 176, 188a, 188b VwGO) als neuen Entwurf 
eines „Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen“ ein, welcher noch 
Ende 2020 verabschiedet wurde.18 Das Adhäsionsverfahren fand keine Er-
wähnung mehr. Bereits in der Ausschussempfehlung im Bundesrat zum ur-
sprünglichen Entwurf19 fehlte eine Stellungnahme zum Adhäsionsverfahren, 
anders als noch in der sehr kritischen Stellungnahme der Bundesregierung.20 
Im Schrifttum hat das Adhäsionsverfahren ebenfalls wenig Beachtung gefun-
den.21 Letztlich ist der Gesetzentwurf der Diskontinuität zum Opfer gefallen. 
Der Gesetzentwurf gibt gleichwohl Anlass, die Einführung eines Adhäsions-
verfahrens im Staatshaftungsrecht grundsätzlich zu überdenken.

Kernanliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die Rigidität des Kompetenz-
verständnisses gerade für den Rechtsweg zu hinterfragen. Diese wird auf 
allgemeiner Ebene zu hinterfragen sein; als Referenzgebiet fungiert aber das 
Staatshaftungsrecht. Besondere Bedeutung kommt im Staatshaftungsrecht 
Art. 34 S. 3 GG zu, welcher als ein aus der Zeit gefallener „Fremdkörper“22 

15  Vgl. zur Zielsetzung BT-Drs. 19/10992 (neu), S. 1, 10.
16  P. Biesenbach, DRiZ 2018, S. 330.
17  Siehe die Kritik im Ausschussbericht (BR-Drs. 113/1/19 [neu], S. 9, 11) und der 

Bundesregierung, BT-Drs. 19/10992 (neu), S. 25; vgl. auch BRAK, Stellungnahme 
18/2018, S. 6 f.; M. Beckmann, DÖV 2019, S. 773 (777 f.).

18  Gesetz v. 3. Dez. 2020 (BGBl I S. 2694).
19  BR-Drs. 113/1/19 (neu).
20  BT-Drs. 19/10992 (neu), S. 24 f.
21  Sehr krit. BRAK, Stellungnahmen Nr. 18/2018, S. 7 ff. und Nr. 23/2019, S. 5 f.; 

auch W. Schlick, in: FS Krämer, 2009, S. 527 (545). Insg. positiv hingegen K. Nau-
mann, DVBl. 2020, S. 602 (602, 604 ff.); T. Mann, ZRP 2020, S. 20 (23 f.); M. Beck-
mann, DÖV 2019, S. 773 (775 f.); Gemeinsame Erklärung der OVG- und VGH-
Präsidentinnen und Präsidenten zur Reform des Verwaltungsprozessrechts, Mai 
2018, S. 1 f.; DAV, Stellungnahme Nr. 45/2019, S. 4. Zum Adhäsionsverfahren zudem 
B. Walker, Adhäsionsverfahren im Verwaltungsprozess, 2022.

22  Schlussbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform, BT-Drs. 7/5924, 
S. 241.




